
Nutzungsvereinbarung

Vertragsparteien
Das Angebot wird vom Verein Zusammenarbeit 
Alterssiedlungen Region Basel, Brantgasse 5, 
4057 Basel (nachfolgend «ZABS» genannt) 
bereitgestellt und technisch betrieben. Diese 
Nutzungsbedingungen treten mit Aufschaltung 
der Website per 1. Mai 2017 in Kraft

Die Webseite kann von öffentlichen, privaten 
und gemeinnützigen Trägerschaften mit ei-
nem Angebot im Bereich Alterswohnen, sowie 
sinngemäss anverwandte Leistungserbringer 
(nachfolgend «Nutzer» genannt) im Raum Basel 
gebucht werden.

Gegenstand
Website: www.alterswohnungen-basel.ch

eingetragene Institution/en:

1.	 Leistungsumfang
a)	� Erstmalige Aufschaltung eines Eintrags  

auf der Webseite
b)	 Technische Anpassungen
c)	 Technischer Support
d)	 Störungsbearbeitung
e)	 Wartung
f)	 Schulung
g)	� Qualitätssicherung der Inhalte:  

– Vollständigkeit aller Inhalte 
– �Qualität (Auflösung) der Portrait-  

und Gebäudefotos
	 – Schriftformat, Stringenz
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2.	 Nutzungsbedingungen
a)	� Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 

wird ZABS ermächtigt, die Inhalte gemäss 
Ausführung unter 1.g vor Aufschaltung zu 
prüfen.

b)	� ZABS trägt keinerlei Haftung für die Inhalte 
der einzelnen Institutionen und deren  
Angebote.

c)	� Pro Nutzer können mehrere personalisierte 
Benutzerkonti eingerichtet werden.

d)	� Der Nutzer erfasst sämtlich Daten und  
Inhalte seines Webseiten-Auftrittes selber  
und ist auch selber für deren Bearbeitung, 
resp. Aktualisierung verantwortlich.

e)	� Die Grund- und Einheitsgebühren sind  
jährlich im voraus zu bezahlen.   

– �Grundgebühr pro Institution: 
300 CHF pro Jahr  
für ZABS-Mitglieder 25 % Rabatt 

	 – �Einheitsgebühr pro Wohnung: 
20 CHF pro Jahr 
für ZABS-Mitglieder 25 % Rabatt

	 Anzahl Wohnungen  

	 in                 Institutionen

3.	 Laufzeit
a)	� Es gilt eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren. 

Ohne Kündigung erfolgt die automatische  
Verlängerung um ein Jahr.

b)	� Kündigung schriftlich auf Ende eines Ver-
tragsjahres, mit einer Frist von 90 Tagen.

c)	� Das Vertragsjahr läuft jeweils von 1. Mai  
bis 30. April.



4.	 Datenschutz
a)	� ZABS behandelt alle Informationen, die im 

Zusammenhang mit dem Benutzerkonto 
eingegeben werden, absolut vertraulich.

b)	� Für die Sicherheit der Passwörter ist der  
Nutzer selber verantwortlich.

c)	� Bei personellen Veränderungen bei  
den Benutzerkonti muss ZABS umgehend 
informiert werden.

5.	 Allgemeines
Die Webseite kann, entsprechend sich verän-
dernden Bedürfnissen, weiterentwickelt werden. 
Allfällige Anpassungen werden sämtlichen Nut-
zern schriftlich mitgeteilt.

Diese Vereinbarung ersetzt die Nutzungsverein-
barung vom Juli 2019.

Datum, Ort  

Siegfried Bongartz, Präsident

Name Nutzer

Unterschrift

Christoph Bollinger, Vizepräsident
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